
DER OMBUDSMANN 
DER PRIVATEN BANKEN

Ein faires Angebot für den Kunden

Berlin, Januar 2006
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Was heisst  „Ombudsmann“?

Der Ombudsmann ist ein unabhängiger und neutraler 

Schlichter.

Wer ist  der Ombudsman n der privaten Ban ken?

Nach Konsultation der Verbraucherseite wurden zum 

Ombudsmann der privaten Banken berufen: 

Ekkehard Bombe, zuvor richterliches Mitglied am Staats-          

gerichtshof des Landes Hessen sowie Präsident des Land-         

gerichts Wiesbaden; Peter Gass, zuvor Ministerialdirigent 

im Bundesministerium für Justiz; Horst-Diether Hensen, 

vormals Vizepräsident des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts Hamburg; Dr. iur. Gerhart Kreft, ehemaliger 

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof sowie Werner 

Weiß, ehemals Ministerialdirigent im Bayerischen Staats-

ministerium der Justiz. Die Zuständigkeit des Ombuds-

manns für Beschwerden richtet sich nach dem 

Geschäftsverteilungsplan, den der Vorstand des Bundes-

verbands deutscher Banken im Einvernehmen mit den 

berufenen Personen festgelegt hat.

Welche Banken s ind dem Verfah ren 

angeschlossen?

Das Ombudsmannverfahren gilt nur für private Banken. 

Sparkassen, Genossenschaftsbanken und öffentliche Banken 

sind nicht angeschlossen.

Wer kan n s ich an den Ombudsman n wen den?

Jeder Privatkunde kann sich an den Ombudsmann wenden. 

Geht es um eine Streitigkeit aus der Anwendung des 

Überweisungsrechts oder wegen des Missbrauchs einer 
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Zahlungskarte, steht der Ombudsmann aber auch Unter-

nehmen und Selbstständigen zur Verfügung. 

Was kostet  das Ombudsman nverfah ren?

Das Ombudsmannverfahren ist für den Kunden kostenlos; 

er hat nur seine eigenen Kosten (z. B. Porto oder Telefon-

kosten) zu tragen.

Wan n kan n der Ombudsman n angerufen 

werden?

Wenn der Kunde meint, durch das Verhalten seiner Bank 

einen Nachteil erlitten zu haben, kann er den streitigen 

Vorgang dem Ombudsmann vorlegen. Dies gilt auch, wenn 

sich ein Verbraucher darüber beschwert, dass eine Bank ihm 

kein Girokonto – zumindest auf Guthabenbasis – einrichtet. 

Allerdings sind einige Fälle von dem Verfahren ausgenom-

men. Eine Schlichtung durch den Ombudsmann findet zum 

Beispiel nicht statt, wenn sich bereits eine andere außerge- 

gerichtliche Schlichtungsstelle oder ein Gericht mit dem  

Vorgang beschäftigt oder wenn der Anspruch bereits verjährt  

ist und die Bank sich auf die Verjährung beruft. Zudem kann  

eine Schlichtung auch nicht erfolgen, wenn Zeugen gehört  

werden müssten, um einen streitigen Sachverhalt zu klären.

Was muss der Kun de tun?

Der Kunde schreibt an die Kundenbeschwerdestelle beim 

Bundesverband deutscher Banken, Postfach 04 03 07, 

10062 Berlin. 
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Er schildert kurz den Sachverhalt und fügt Kopien der

notwendigen Unterlagen bei. Ferner muss versichert werden, 

dass in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungs-

stelle und keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen, und auch kein außergerichtlicher Vergleich 

mit der Bank abgeschlossen worden ist.

Wie läuft  das Verfahren ab?

Die Kundenbeschwerdestelle prüft die vom Kunden einge-

reichten Unterlagen und bittet ihn – soweit erforderlich – 

um ergänzende Informationen. Hält die Kundenbeschwer- 

destelle die Beschwerde für unzulässig, legt sie diese dem 

Ombudsmann zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor. 

Bei Beschwerden, deren Zulässigkeit die Kundenbeschwerde- 

stelle oder der Ombudsmann bejaht, wird die Stellung-

nahme der betroffenen Bank eingeholt. Bereinigt die Bank 

den Vorgang nicht, wird er dem Ombudsmann vorgelegt. 

Der Ombudsmann entscheidet grundsätzlich im schrift-

lichen Verfahren. Er kann den Kunden und die Bank münd-

lich anhören.

Für die Dauer des Schlichtungsverfahrens gilt die Verjährung 

für die Ansprüche des Beschwerdeführers als gehemmt.

Wie erfährt der Kunde vom Ausgang des  

Verfahrens?

Der Ombudsmann benachrichtigt den Kunden selbst; 

er leitet ihm den Schlichtungsspruch unmittelbar zu.

Welch e Wi rkung hat der Sch lichtungsspruch?

Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn 

der zwischen Bank und Kunde streitige Betrag (Streitwert) 

5.000 € nicht übersteigt. Dies gilt jedoch nicht für den 
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Kunden. Ist er mit der Entscheidung des Ombudsmannes 

nicht einverstanden, kann er auch nach einem Schlichtungs-

spruch sein Anliegen vor Gericht weiterverfolgen. Diese 

Möglichkeit hat die Bank nur, wenn der Streitwert mehr als 

5.000 € beträgt.

Werden die  Beschwerden vertraulich 

behandelt?

Alle Kundenbeschwerden werden vertraulich behandelt. 

Im jährlichen Tätigkeitsbericht kann in anonymisierter Form auch 

über Schlichtungssprüche berichtet werden.

Wo sind Verfahrensgang und Zulässigkeits -

voraussetzungen geregelt?

Verfahrensgang und Zulässigkeitsvoraussetzungen im 

Einzelnen sind in der „Verfahrensordnung für die Schlich-

tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bank-

gewerbe“ geregelt, die Ihnen auf Wunsch gerne zur 

Verfügung gestellt wird. Die Verfahrensordnung kann 

auch auf den Internetseiten des Ombudsmanns unter 

www.bankenombudsmann.de abgerufen werden.
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Post

Bundesverband deutscher Banken e.V.

Kundenbeschwerdestelle 

Postfach 040307, 10062 Berlin

Telefon

(0 30) 16 63-31 66

Telefax

(0 30) 16 63-31 69

E-Mail

ombudsmann@bdb.de

Internet

www.bankenombudsmann.de

Wi e erreich e ich den Ombudsman n

der privaten Banken?

© Bundesverband deutscher Banken
Der Bankenverband ist die Interessenvertretung der privaten Banken in Deutschland. 

Ombud_Angebot_Jan06.indd   Abs1:7Ombud_Angebot_Jan06.indd   Abs1:7 17.11.2005   23:23:51 Uhr17.11.2005   23:23:51 Uhr



 
www.bankenombudsmann.de

Ombud_Angebot_Jan06.indd   2Ombud_Angebot_Jan06.indd   2 17.11.2005   23:23:49 Uhr17.11.2005   23:23:49 Uhr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




